
 

Bericht an den Gemeinderat 
 

A 8/4  7104/2014 

Johann-Michael-Steffn-Weg 

Unentgeltlicher Erwerb von verschiedenen 

Grundstücken und Grundstücksflächen für  

die Geh- und Radwegverbindung von der 

Heinrichstraße zur Hilmteichstraße, von  

insgesamt ca. 2.304 m² und Übertragung  

dieser Flächen in das öffentliche Gut der  

Stadt Graz  
  
 
 

 

 

Im Zuge einer vorgesehenen Widmung des Gdst. Nr. 2234/1, EZ 1274, KG Geidorf, in 

(WA) 0,2  uland  Aufschließungsgebiet allgemeines Wohngebiet BD 0,2  

auf Wunsch der Baudirektion, der A 10/8  Verkehrsplanung und der A 10/5 

 Grünraum und Gewässer eine Geh- und Radwegverbindung von der Heinrichstraße 

über den Johann-Michael-Steffn-Weg und über die Grundstücke der 

Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. (nachfolgend BIG genannt) zur Hilmteichstraße 

geplant und errichtet werden. Gleichzeitig soll eine Hochwasserfreistellung des Gdst. 

Nr. 2234/1 erfolgen. Hierfür ist ein Verfahren nach dem Wasserrechtsgesetz 

durchzuführen und die wasserrechtliche Bewilligung vorzulegen. Um diese öffentliche 

Durchwegung sicher zu stellen, wird von der BIG gemäß den Vorgaben der Stadt Graz 

ein Geh- und Radweg vom Johann-Michael-Steffn-Weg bis zur Hilmteichstraße 

errichtet und an die Stadt Graz unentgeltlich übertragen. Des Weiteren wird der 

Johann-Michael-Steffn-Weg von der BIG saniert (ebenfalls nach Vorgaben der Stadt 

Graz) und an die Stadt Graz unentgeltlich übertragen. Der Beschluss der 

Flächenwidmung durch den Gemeinderat der Stadt Graz erfolgte nach Unterfertigung 

der Vereinbarung zwischen der Stadt Graz und der BIG mit Gemeinderatsbeschluss 

vom 4.12.2014, GZ: A 14  023362/2014. 

 

Im Flächenwidmungsplan der Stadt Graz ist der Teilabschnitt F1 des Johann-Michael-

Steffn-Weges als Verkehrsfläche und der Teilabschnitt F1a als WA 0.2  0.8 

ausgewiesen. Vom Johann-Michael-Steffn-Weg bis zur Hilmteichstraße wurde die 

vorgesehene Trassenführung des Geh- und Radweges mit der 

Flächenwidmungsplanänderung vom 4.12.2014 durch den Gemeinderat der Stadt 

Graz im Flächenwidmungsplan eingetragen.  

  Bearbeiter: Ing. Heribert Berger 

  Personal-, Finanz-, Beteiligungs- und 

  Immobilienausschuss 

  BerichterstatterIn:  

 

  ------------------------------------------------- 

 

   

  Graz, 26.2.2015 

 



 

Mit der Grundeigentümerin, der BIG, wurden auf Basis des der Vereinbarung 

beiliegenden Lageplanes (Beilage 2) diesbezügliche Verhandlungen aufgenommen 

und eine Vereinbarung vorbehaltlich der Genehmigung durch den Gemeinderat der 

Stadt Graz wie folgt abgeschlossen: 

 

a) Die unentgeltliche Übertragung des bestehenden Johann-Michael-Steffn-Weges 

nach erfolgter Sanierung durch die BIG in das öffentliche Gut der Stadt Graz. 

Davon sind die Gdst. Nr. 2235/2 (F1b, 405 m²) und Gdst. Nr. 2233/2 (F1a, 

992 m²), je EZ 1274, KG Geidorf, betroffen.  

 

b) Die unentgeltliche Übertragung des vom Johann-Michael-Steffn-Weges über die 

Gdst. Nr. 2234/1 (F1, ca. 355 m²), EZ 1274, KG Geidorf, Gdst. Nr. 2234/2, Gdst. 

Nr. 2235/21 (F2, ca. 41 m² + ca. 391 m²) und Gdst. Nr. 2259 (F3, ca. 120 m²), alle 

EZ 1586, KG Geidorf, bis zur Hilmteichstraße neu zu errichtenden Geh- und 

Radweges inkl. der Brücke über den Kroisbach, wobei die Fläche F 1 auch als 

Zufahrt zum Gdst. Nr. 2234/1, EZ 1274, KG Geidorf (Eigentümer BIG), dient. 

 

 

 

Im Sinne des vorstehenden Motivenberichtes stellt der Personal-, Finanz-, 

Beteiligungs- und Immobilienausschuss den 

 

Antrag 
 

der Gemeinderat wolle gemäß § 45 Abs. 2 Ziffer 6 und 22 des Statutes der 

Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl. Nr. 130/67 i.d.g.F. LGBl. Nr. 77/2014, beschließen: 

 

1. Der unentgeltliche und lastenfreie Erwerb der nachfolgend aufgelisteten 

Grundstücke und Teilflächen in der KG Geidorf, mit einer Gesamtfläche von ca. 

2.323 m², aus dem Eigentum der BIG wird zu den Bedingungen der beiliegenden 

Vereinbarung, welche einen integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses 

bildet, genehmigt. 

 

 Gdst.   EZ   Fläche   

 2233/2  1274  (F1a) 992 m²  

 2235/2 1274 (F1b) 405 m² 1.397 m²  

 

 Teilfläche EZ  Fläche    

 2234/1  1274  (F1) ca. 355 m² 

 2234/2  1586  (F2) ca.   41 m² 

 2235/21 1586  (F2) ca. 391 m² 

 2259 1586 (F3) ca. 120 m²    907 m² 

 Gesamtsumme  2.304 m² 

   

 



 

2. Die Übernahme der in Punkt 1 angeführten Grundstücke der EZ 1274 und 

Teilflächen der EZ 1274 und EZ 1586, alle KG Geidorf, in das öffentliche Gut der 

Stadt Graz wird genehmigt. 

 

 

3. Sämtliche mit dem gegenständlichen Grunderwerb verbundenen Kosten, 

Abgaben und Gebühren gehen zu Lasten der Stadt Graz. 

 

 

4. Die Vermessung, die Errichtung des grundbuchsfähigen Teilungsplanes und die 

Herstellung der Grundbuchsordnung nach § 15 LTG wird vom A 10/6  

Stadtvermessungsamt durchgeführt. 

 

 

5. Die Errichtung des Kaufvertrages und die Herstellung der Grundbuchsordnung  

wenn erforderlich  wird vom Präsidialamt  Referat für 

Zivilrechtsangelegenheiten auf Kosten der Stadt Graz durchgeführt. 

 

 

 

Anlage: 

1 Vereinbarung inkl. Anlagen 

 

 

Der Bearbeiter: 

Ing. Heribert Berger eh. 

 

 Die Abteilungsvorständin: 

Katharina Peer 

(elektronisch gefertigt) 

 

Der Finanzdirektor: 

Mag. Dr. Karl Kamper 

(elektronisch gefertigt) 

 

 Der Stadtsenatsreferent: 

Stadtrat Univ.Doz. DI Dr. Gerhard Rüsch 

(elektronisch gefertigt) 

 

 

angenommen/abgelehnt/unterbrochen in der Sitzung des Personal-, Finanz-, Beteiligungs- 

 

 

Die Schriftführerin: 

 

Der/die Vorsitzende: 

 



 

 

Der Antrag wurde in der heutigen   öffentlichen  nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung 

  

 einstimmig    

 Beschlussdetails siehe Beiblatt 

  

 

Der/die Schriftführerin: 

 























Signiert von Peer Katharina                                           
   

Zertifikat
CN=Peer Katharina,O=Magistrat Graz,L=Graz,ST=Styria,C=AT 
                                                         
      

Datum/Zeit 2015-01-28T14:05:38+01:00                         

Hinweis
Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter:
http://egov2.graz.gv.at/pdf-as 
verifiziert werden.

Signiert von Kamper Karl                                              
   

Zertifikat
CN=Kamper Karl,O=Magistrat Graz,L=Graz,ST=Styria,C=AT    
                                                         
      

Datum/Zeit 2015-01-28T15:55:27+01:00                         

Hinweis
Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter:
http://egov2.graz.gv.at/pdf-as 
verifiziert werden.
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